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Reichsorgane

Allerhöchster Erlaß, betreffend Schutz der Reichsorgane

zum 23.09.2013, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 09.10.2013 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 37

§ 1.

Alle hohen Amtsträger wie das Reichspräsidium, der Reichskanzler, alle Bevollmächtigte des Volks-
Bundesrathes, alle Delegierte des Volks-Reichstages, alle Staatssekretäre und Staatssekretärinnen,
alle Beamten und Beamtinnen in den öffentlichen Behörden des Deutschen Reiches, genießen im
vollen  Umfang  der  Reichsverfassung  gemäß  Artikel  3  der  Reichsverfassung  von  1871,
Änderungsstand  28.  Oktober  1918  den  Schutz  des  Reiches  und  sind  mit  Inkrafttreten  dieses
Gesetzes  während  der  Ausübung  Ihrer  Tätigkeit  für  das  gesamte  Personal  des  vereinten
Deutschlands, des Bundes oder irgendeiner nichtstaatlichen Modalität auf dem Staatsgebiet des
Deutschen Reiches in seinen Grenzen vom 31. Juli 1914 unantastbar und dürfen in keiner Weise in
der Ausübung dieser Befugnis beschränkt werden. Das betrifft, Steuern, Abgaben, Gebühren und
deutsche Zölle aller Art, Krankenkassengebühren bei vollem Schutz, Strom, Gas, Heizöl, Wasser,
Telekommunikation  und  Fahrtkosten  auf  öffentlichen  Mitteln.  Alle  bisherigen  und  noch
aufrechterhaltenen Maßnahmen, Verfahren oder Verhandlungen gegen die betreffenden Personen,
sind sofort als gegenstandslos abzuschließen, oder in schweren Fällen an das Reichsgericht zu
übertragen, damit staats- und hoheitsrechtlich entschieden werden kann.

§ 2.

Jeglicher Verstoß gegen diesen Erlaß, mündet im Entzug des Bürgerlichen Ehrenrechtes und den
nachfolgenden der Schwere des Vergehens angemessenen strafrechtliche Maßnahmen, die beim
Reichsgericht  entschieden  werden.  Das  Reichsgesetzblatt  RGBl-1212091-Nr22-Verordnung-
Hochverrat-am-Reich  ist  in  Anwendung  zu  bringen.

§ 3.

Dieser Erlaß tritt mit der Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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